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rcgel der Sicherung und Besserung nachgeholt werden soll 
und Einwendungen gegen diese Anordnung erhoben wer
den.

(3) Der Fortgang der Vollstreckung wird hierdurch 
nicht gehemmt; das Gericht kann jedoch einen Aufschub 
oder eine Unterbrechung der Vollstreckung anordnen. 
In den Fällen des § 456 d Abs. 2 kann das Gericht eine 
einstweilige Anordnung treffen.

Anm.t Durch Art. 2 des AusfGes. zu dem Ges. gegen gefährliche Gewohn
heitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 
24. November 1933 (HGB1.1 S. 1000) ist Abs. 2 neu gefaßt und Abs. 3 S. 2 
hinzugefügt worden.

Ersatzfreihcitsstrafe.
§459

Kann eine verhängte Geldstrafe nicht beigetrieben 
werden und ist die Festsetzung der für diesen Fall ein
tretenden Freiheitsstrafe unterlassen worden, so ist die 
Geldstrafe nachträglich von dem Gericht in die ent
sprechende Freiheitsstrafe umzuwandeln.

Nachträgliche Bildung einer Gesamtstrafe.
§ 460

Ist jemand durch verschiedene rechtskräftige Urteile 
zu Strafen verurteilt worden, und sind dabei die Vor
schriften über die Zuerkennung einer Gesamtstrafe (§79 
des Strafgesetzbuchs) außer Betracht geblieben, so sind 
die erkannten Strafen durch eine nachträgliche gericht
liche Entscheidung auf eine Gesamtstrafe zurückzu
führen.

Krankenhausaufcnthalt.
§ 461

(1) Ist der Verurteilte nach Beginn der Strafvollstrek
kung wegen Krankheit in eine von der Strafanstalt ge
trennte Krankenanstalt gebracht worden, so ist die Dauer
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